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REVISION ART. 5 UND ART. 6 FEUERWEHRREGLEMENT DER GEMEINDE SAMNAUN 
 
 
FEUERWEHR-DIENSTPFLICHT 
 
Art. 5 - Grundsatz 

Männer und Frauen mit Wohnsitz in Samnaun, einschliesslich Ausländer mit Nieder-
lassungs- oder Jahresaufenthaltsbewilligung, sind feuerwehrpflichtig. 
 
Von in ungetrennter Ehe lebenden Einwohnern ist nur der eine Ehepartner feuer-
wehrpflichtig. In diesem Fall richtet sich die Dauer der Feuerwehrpflicht nach dem Al-
ter des älteren Ehegatten. 
 
Dasselbe gilt sinngemäss während der Dauer eines Konkubinats auch für Konkubi-
natspartner, wenn diese seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen eine Lebensge-
meinschaft führen oder wenn sie für den Unterhalt eines gemeinsamen oder nicht ge-
meinsamen Kindes im gleichen Haushalt aufkommen. 
 
 
 
Art. 6 Dienstdauer 

Die Feuerwehrpflicht dauert vom Anfang des Jahres, nach Vollendung des 21. Alters-
jahres und endet auf 31. Dezember des Jahres, in welchem das 39. Altersjahr er-
reicht wird.  
 
In diesem Rahmen kann die Feuerwehrkommission je nach Bedarf andere 
Regelungen treffen. 
 
Sofern der Sollbestand mit den ordentlichen Jahrgängen gemäss Art. 6, 
Abs. 1 nicht erreicht wird, hat die Feuerwehrkommission die Befugnis, 
Personen bis zum Erreichen des 44. Altersjahres zu rekrutieren, bis der 
Sollbestand erreicht ist. Die Rekrutierung der Altersjahre zwischen 40 - 44 
Jahre hat nach folgender Priorität zu erfolgen: 
 
1. Freiwillige 
2. Jahrgangsweise aufsteigend 
 
Wird der Sollbestand überschritten, so sind die Feuerwehrdienstleistenden 
jahrgangsweise absteigend aus dem Dienst zu entlassen.  
 
 
 
  



 
 

REVISION DER ART. 5 UND 6 GENEHMIGT DURCH DIE STIMMBERECHTIGTEN DER 
GEMEINDE SAMNAUN AN DER URNENABSTIMMUNG VOM 26. NOVEMBER 2006. 

 
 
 

 
 


